
 Seite 2

Vorbericht zum Finanzplan 2018  -  2023 
 
 
1. Allgemeines, Ziel und Zweck der Finanzplanung 

 
Gemäss Art. 64 der Gemeindeverordnung (GV) sind die Gemeinden verpflichtet, einen Finanzplan für einen Zeitraum von 4 - 8 Jahren zu 
erstellen. Er ist mindestens jährlich der Entwicklung anzupassen.  
 
Vorliegender Finanzplan wurde mit dem KPG-Finanzplanungsmodell erstellt. Seit 01.01.1989 wird das „Harmonisierte Rechnungsmodell“ 
(HRM1) und seit dem 01.01.2016 das „Harmonisierte Rechnungsmodell 2“ (HRM2) angewendet. 
 
 

2. Grundlage, Steueranlage und Prognoseannamen 
 
Der Finanzhaushalt einer Gemeinde wird nebst den Konsumausgaben massgeblich durch Investitionsausgaben beeinflusst. Bei der Be-
schlussfassung über Investitionsvorhaben muss Klarheit herrschen über die Art der Finanzierung, über die Folgekosten und über deren 
Tragbarkeit. Da der jährliche Voranschlag dafür nicht ausreicht, muss eine Finanzplanung erstellt werden. Diese hat verschiedene Ziele zu 
erfüllen: 
 
Grundlagen des Finanzplanes 
Als Grundlage des Finanzplanes 2018 – 2023 diente die Rechnung des Jahres 2017, die Budgetwerte 2018 und die Budgetanträge für das 
Jahr 2019. Die Finanzplanungshilfe des Kantons Bern liefert wichtige Zahlenwerte im Bereich des Finanz- und Lastenausgleichs.  

Der Finanzplan soll 
• einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung der Gemeindefinanzen in den nächsten vier bis acht Jahren geben, 
• Auskunft geben über die geplante Investitionstätigkeit, deren Auswirkungen auf das Finanzhaushaltsgleichgewicht sowie deren Tragbar-  
 keit, die Folgekosten und die Finanzierung der Investitionen,  
• geplante neue Aufgaben zeigen und deren Wirkung auf den Finanzhaushalt aufzeigen, 
• die Entwicklung von Aufwand und Ertrag, Ausgaben und Einnahmen sowie Bilanzgrössen aufzeigen. 

Der Finanzplan 
• ist ein Planungsmittel mit entsprechender Ungenauigkeit und Unverbindlichkeit, 
• ersetzt nicht eine Kreditfreigabe durch das zuständige Organ, 
• dient dem Gemeinderat und der Verwaltung als Führungs- und Koordinationsinstrument, 
• dient dem Gemeinderat und der Gemeindeversammlung als finanzpolitisches Führungsinstrument, 
• muss rollend den neuen Gegebenheiten angepasst werden. 
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 Steueranlage und Prognoseannahmen  
Die Steueranlage beträgt seit dem 01.01.2013 1.49 Einheiten auf dem Einkommen und Vermögen natürlicher Personen. Der vorliegende 
Finanzplan zeigt auf, dass sich die strukturellen Defizite fortsetzen. Durchschnittlich will die Gemeinde Oberbipp in den nächsten fünf Jahren 
2.3 Mio. Franken investieren. Diese Investitionskosten betreffen nur den steuerfinanzierten Haushalt. Die Investitionskosten der Spezialfi-
nanzierungen Abwasser, Abfall und Wasser sind noch nicht enthalten. Diese machen rund 0.5 Mio. Franken aus.  
Der Anteil fremdbestimmter Kosten ist sehr hoch und schränkt den Handlungsspielraum ein. Diese finden wir in den Lastenausgleichen wie 
Lehrergehälter, Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Familienzulagen für Nichterwerbstätige, öffentlicher Verkehr, Neue Aufga-
benteilung und Pauschalierung der Interventionskosten.  
Um die geplanten Vorhaben resp. die daraus resultierenden Folgekosten zu finanzieren und die üblichen und nötigen Unterhaltsarbeiten 
weiterhin ausführen zu können ist eine Steuererhöhung  von einem Steuerzehntel, von 1.49 auf 1.59 Einheiten, unumgänglich.  
 
Die nachfolgenden Annahmen basieren auf verschiedenen Erhebungen sowie teilweise auf Erfahrungswerten. Mit den Einnahmen soll 
haushälterisch umgegangen werden und die Ausgaben sollen sich nach den tatsächlichen Bedürfnissen richten. Vor allem im Bereich der 
Ausgaben für Konsum und Investitionen soll mit dem Finanzplan das Machbare sowie dessen Tragbarkeit für den zukünftigen Finanzhaus-
halt aufgezeigt werden. 

 
 
3. Beschrieb des Finanzplanes 
 Beim verwendeten KPG-Finanzplan werden sämtliche Spezialfinanzierungen in separaten Tabellen dargestellt. Dadurch können die einzel-

nen Aufgabenbereiche separat geplant werden und die finanziellen Auswirkungen sind auf einen Blick sofort erkennbar. Um das Ergebnis 
der Gesamtgemeinde darzustellen, werden die Detailzahlen in konsolidierten Tabellen zusammengezogen. 

 
 Das Ergebnis in allen Tabellen gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Laufenden Rechnung, der Investitionstätigkeit, 

des Kapitalflusses und der Bestandesrechnung. 
 
 Die Laufende Rechnung beinhaltet berechnete Investitionsfolgekosten, Abschreibungen und Zinsen. 
 
  

Zu den einzelnen Tabellen: 
 

Tabellen 1 = Prognoseannahmen 
Die Prognoseperiode umfasst 6 Jahre, sie beginnt mit dem aktuellen Jahr. Jede Tabelle im Finanzplan ist entsprechend den Jahren ange-
schrieben. Für den Personalaufwand wird mit einem jährlichen Zuwachs von 1.0 % gerechnet (individuelle Gehaltsaufstiege und für die 
Teuerung).  
Im Rahmen der erwarteten Teuerung wird mit einem Sachaufwand von 0.8 % gerechnet. Zuwachsraten und Zinssätze steuern die Entwick-
lung (Prognose) von Aufwand/Ertrag (der Erfolgsrechnung) sowie der Verzinsung von neuen liquiden (flüssigen) Mitteln und neuem Fremd-
kapital bzw. von intern verrechneten Zinsen in den Spezialfinanzierungen.  
 




















































































